
Schuldenrufe Appel aux créanciers Scioglimento di società
No 48 Donnerstag, 09.03.2006 124. Jahrgang

Erste Veröffentlichung 

1. Firma (Name) und Sitz der aufgelösten Aktiengesell-
schaft: GVZ Güter-Verkehrs-Zentrum Weinfelden 
AG, Weinfelden

2. Name und Sitz der übernehmenden Aktiengesellschaft: 
Hasler Transport AG, Weinfelden

3. Beschluss durch: Generalversammlung
4. Datum des Beschlusses: 05.04.2002
5. Anmeldefrist für Forderungen: 12.04.2006
6. Anmeldestelle für Forderungen: Hasler Transport AG, Du-

nantstrasse 17, 8570 Weinfelden 
7. Hinweis: Die Gläubiger der aufgelösten Aktiengesell-

schaft werden aufgefordert, ihre Ansprüche anzumel-
den.

Hasler Transport AG
8570 Weinfelden

(03276662)                

Stark in 
Wirtschafts-
prognosen
Jeden Monat Fakten, 

Recherchen und Berichte.

 Wirtschaft interessiert mich! 
 Gerne profi tiere ich vom Angebot, «Die Volkswirtschaft» 

 3x für nur CHF 30.– im Briefkasten zu haben.
  Ich bestelle gleich ein Jahresabo und erhalte «Die Volkswirtschaft» 

 12 x im Jahr für CHF 149.– (Ausland CHF 169.–, Studierende CHF 69.–)
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Name Vorname

Firma Strasse

PLZ/Ort Telefon

Im Interesse des 
Liquidators

darf der Schuldenruf erst angeordnet werden, 
nachdem die Auflösung der Gesellschaft beim kan-
tonalen Handelsregisteramt angemeldet und im 
SHAB publiziert worden ist.

Die Registerbehörden sind angewiesen, eine 
Löschung erst dann vorzunehmen, wenn der drei-
malige Schuldenruf nach der Publikation der Auflö-
sung im SHAB erfolgt ist.

Wichtige Mitteilung an 
unsere Meldestellen !

www.shab.ch
Die Plattform für amtliche 
Publikationen  

Sparen Sie Kosten – 
benützen Sie den 
SHAB-Formulardienst.

Wir beraten Sie gerne !

Telefon 031 324 09 92 
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